
OeAD – Infos zum Fremdenrecht | Jänner 2011 

 
 
 

 Jänner 2011 
 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

In diesem Newsletter haben wir für Sie die wichtigsten Neuerungen im Aufenthaltsrecht für 
ausländische Studierende, Lehrende und Forschende zusammengefasst. 
 
 

 

Neuer Standort 
 
Es freut uns sehr Sie in Zukunft in unserem neuen OeAD-Haus 
willkommen heißen zu dürfen. Alle Services der OeAD-GmbH sind, in 
bewährter Qualität, nun unter einem Dach vereint. Die neue Adresse ist: 
 
Ebendorferstrasse 7 
1010 Wien 
 
Telefonisch erreichen Sie uns unter:  
Mag. Böckle:            01/ 534 08 – 201 
Dr. Gaunerstorfer:    01/534 08 - 200 
 

 
 

 

Anpassung der Höhe erforderlicher Unterhaltsnachweise per 
1.1.2011  
 

Studierende bis zum 24. Lebensjahr: EUR 438,17/Monat 

Studierende ab dem 24. Lebensjahr, Lehrende, Forschende: EUR 
793,40/Monat  

Ehepaare (gemeinsam):   EUR 1.189,56/Monat  

Für jedes Kind zusätzlich: EUR 122,41/Monat  

In den genannten Beträgen inkludierte Kosten für Unterkunft:  
EUR 253,51/Monat  

sonstige wichtige Werte für 2011:  

Mindestbruttoverdienst von "Schlüsselkräfte-Forscher/innen":  
EUR 2.520,-/Monat  

Geringfügigkeitsgrenze EUR 374,02/Monat 
 

 
 

 

Bearbeitungsdauer für Erteilung eines Aufenthaltstitels 
 
Gemäß einer schriftlichen Mitteilung der MA35 möchten wir sie darüber 
informieren, dass es für die Bearbeitung von Aufenthaltsbewilligungen für 
Studierende in Wien derzeit zu längeren Bearbeitungsdauern (bis max. 6 
Monate) kommen kann. 
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Sichtvermerksfreiheit für … 
 
… Staatsangehörige folgender Staaten dürfen nun ohne Visum in den 
Schengen-Raum einreisen und sich bis zu 90 Tage aufhalten: 
 
Albanien und Bosnien-Herzegowina mit biometrischem Reisepass 
(seit 15. Dezember 2010); 
Taiwan mit Reisepass mit Personalausweisnummer (seit 11. Jänner 
2011); 
 
Personen aus diesen Ländern dürfen einen Aufenthaltstitel auch nach 
sichtvermerksfreier Einreise in Österreich beantragen. Der Antrag auf 
einen Aufenthaltstitel verlängert jedoch nicht die Dauer des 
sichtvermerksfreien Aufenthaltes, d.h. der Antrag sollte so rasch wie 
möglich nach der Einreise eingebracht werden. 
 
Eine aktualisierte Auflistung aller Länder für die keine Sichtvermerkspflicht 
besteht finden Sie auf der Webseite des OeAD > Sichtvermerksfreiheit 
 

 
 

 

Gebühr für die Erteilung eines Visums für Studierende: 
 
In der Vergangenheit haben die Österreichischen Vertretungsbehörden 
generell keine Gebühr für die Ausstellung eines Visums für Studierende 
eingehoben. Dies beruhend auf einer Kann-Bestimmung im 
Konsulargebührengesetz, welche die Vertretungsbehörden dazu 
ermächtigt im Einzelfall von der Gebühreneinhebung Abstand zu nehmen. 
Diese Praxis hat sich gemäß den Erfahrungen von Studierenden und 
Hochschulen in den letzten Monaten geändert, sodass nicht mehr generell 
mit gebührenfreier Visumsausstellung gerechnet werden kann. Auf 
Anfrage unsererseits wurde diese Vorgehensweise vom BMeiA bestätigt. 
 
Die Gebühr für die Erteilung eines Visum D beträgt seit 1. Jänner 2011 
EUR 100,-. 
 

 
 
Für weitere Auskünfte und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Daniela Böckle | Dr. Peter Gaunerstorfer 
 
OeAD (Österreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) 
Sitz: Wien | FN 320219 k | Handelsgericht Wien | DVR 4000157 | ATU64808925 
 
Datenbank für Stipendien & Forschungsförderung: www.grants.at  
Mobilitätsportal Österreich / EURAXESS Austria: www.euraxess.at 
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